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 Berechnung des versicherten Verdienstes von Personen mit Lohn-
schwankungen, die auf einen branchenüblichen Arbeits-zeitkalender zu-
rückzuführen sind  
Art. 37 Abs. 3bis AVIV 

C23a Bei Lohnschwankungen, die auf einen branchenüblichen Arbeitszeitkalender zurückzu-
führen sind (z.B. Baubranche), bemisst sich der versicherte Verdienst nach Art. 37 Abs. 1 
- 3 AVIV, jedoch höchstens aufgrund der vertraglich vereinbarten jahresdurchschnittlichen 
Arbeitszeit. 

 Beispiel 1 
Ein Bauarbeiter wird anfangs September arbeitslos. Der Arbeitszeitkalender in der Baubran-
che sieht in den Sommermonaten eine höhere Arbeitszeit als im Jahresdurchschnitt vor. Der 
versicherte Verdienst bemisst sich zu Gunsten des Versicherten aus den letzten 6 Beitrags-
monaten gemäss Art. 37 Abs. 1 AVIV. Sofern diese Berechnung das mögliche Einkommen 
aus der jahresdurchschnittlichen Arbeitszeit überschreitet, erfolgt eine entsprechende Kür-
zung auf den jahresdurchschnittlichen Lohn. 

 Beispiel 2 
Ein Bauarbeiter wird anfangs April arbeitslos. Der Arbeitszeitkalender in der Baubranche sieht 
in den Wintermonaten eine tiefere Arbeitszeit als im Jahresdurchschnitt vor. Der versicherte 
Verdienst bemisst sich zu Gunsten des Versicherten aus den letzten 12 Beitragsmonaten ge-
mäss Art. 37 Abs. 2 AVIV. Sofern diese Berechnung das mögliche Einkommen aus der jah-
resdurchschnittlichen Arbeitszeit überschreitet, erfolgt eine entsprechende Kürzung auf den 
jahresdurchschnittlichen Lohn (allenfalls bei Überstunden). 


